
SATZUNG DER GEMEINDE KALKHORST
über den Bebauungsplan Nr. 28 "Erweiterung Ortslage Elmenhorst"
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Planzeichenerklärung
Es gilt die Planzeichenverordnung vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 I S. 58),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. I  S. 1802).

1. Festsetzungen
Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 4 BauNVO)
                         
                        Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16, 18 - 20 BauNVO)

      Grundflächenzahl            

Firsthöhe in m als Höchstmaß
   

Bauweise, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO)

       o                offene Bauweise

nur Einzelhäuser zulässig
                     

                    Baugrenze

zulässige Dachneigung

Sattel- und Krüppelwalmdach

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsfläche

                         Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

geschwindigkeitsreduzierter Bereich

Aufenthaltsbereich

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung
sowie für Ablagerungen; Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, die dem
Klimawandel entgegenwirken
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Wärmeversorgung (Heizzentrale)

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

                         Grünflächen, privat

Abstandsgrün

Gemeinschaftsgarten

Hecke

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und
die Regelung des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasser-
schutz und die Regelung des Wasserabflusses - Versickerungsmulde

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Erhaltung von Bäumen

gesetzlich geschützte Bäume

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten
sind - Sichtdreiecke (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

                                                                                             
                         Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des

Bebauungsplanes  (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Mit Geh-, Fahr-, und Leitungsrechten zu belastende Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

2. Darstellungen ohne Normcharakter

vorhandene bauliche Anlagen  
                        
                        vorhandene Flurstücksgrenzen

                        Flurstücksnummern

vorhandene Geländehöhen in m ü.NHN                     

in Aussicht genommene Grundstücksgrenzen

Bemaßung in m

Baum, künftig fortfallend

bauliche Anlagen, künftig fortfallend

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten
sind - Wurzelschutzbereich (Kronentraufe +1,50 m)

Zugehörigkeitshaken

3. Nachrichtliche Übernahme (§ 9 Abs. 6 BauGB)

unterirdische Leitungen
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